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Die LandtagSzeitung
- e- edl »uS emem Avon -
Memrnr von 150 Num -
» -r» und kosttt3il. 48kr .
Durch die Post bezogen

4 st. 48 kr. für Baven.
*

Man aboninrt bei dem
nächstgeleqenenPoiiamte.
in Karlsruhe bei Malsch
nnb Vogel , von welche »
da » Blatt auch im Buch-
händlerwege zu beziehen

ist .

Mr . ? © .] Verhandlungen der badischen Stände lm Jahre 1815/46 . [ II - Februar .)

HtrauSgcgeven von Karl Math « . — Rcvigirt von Karl Stein . — Druck und Verlag von Malsch und Bogel .

Erklärnngi

In der Ankündigung der Landtagszeitung ist bemerkt : „ Der Landtag wird voraussichtlich nicht von langer
Dauer , aber von großer Wichtigkeit seyn . " DaS Elftere ist eingctroffen ; über die Bedeutung dcS Landtags wird sich
der Leser sein Urlheil gebildet haben .

Eine Auslösung der Srändeversammlung konnten wir nicht voraussehen . Die Meinung , daß sie nicht lange dauern

werde , beruhte auf der Vermuthung , die sich als begründet erwiesen hat , daß außer den RechnungSnachweisungcn und

dem Budget nur wenige Vorlagen den Ständen würden gemacht werden .

Darum haben wir die Zahl der Nummern auf 150 festgesetzt , und hinzugefügt ., daß für etwa erforderliche weitere
Nummern eine Preiserhöhung oder Nachforderung nicht statlfinde .

Unsere Verbindlichkeiten in Beziehung aus möglichst schnelle und vollständige Mittheilung der

Verhandlungen haben wir mit Aufbietung aller Kräfte erfüllt . Dafür ist uns von allen Seiten Anerkennung
geworden ; mit jedem Tage hat sich die Zahl der Abnehmer vermehrt ; die verstärkte Auflage ist nahezu erschöpft .

Nicht minder gewissenhaft werden wir die Verbindlichkeit in Beziehung auf die Zahl der Nummern erfüllen .
Die Auflösung hat die LandtagSzeitung bei Nummer 69 überrascht . Die heutige Nummer 70 und folgende werden

die Motion des Abg . Welte und einige Berichte enthalten , welche nicht mehr zur Berathung gelangt sind . Die weiteren
Nummern werden den Titel führen : Wochenblatt zur Landtagszeitung und sollen die Angelegenheiten , welche
auf den letzten und auf den bevorstehenden Landtag Bezug haben , von dem Standpunkte eines unbefangenen Bürgers ,
in kurzen gemeinverständlichen Mittheilungen besprechen . Es wird wöchentlich wenigstens Eine Nummer , nach Um¬
ständen weiden auch mehr als Eine geliefert .

Mit Eröffnung des neuen Landtags tritt der Titel : Landtagszeitung wieder ein . Das Abonnement schließt mit
Nummer 150 und für die übrigen Verhandlungen der bevorstehenden Sländeversammlung wird dann ein neues
Abonnement eröffnet .

Die Landtagszeitung ist am 19 . Februar 1812 erstmals durch die Auflösung der Sländeversammlung unterbrochen
worden . Am 9 . Februar 1816 tritt der Fall zum zweitenmal ein . Iencömal hatte sie in der Zwischenzeit bis zu
Eröffnung deS Landtags von 1812 keine Verbindung mit ihren Lesern unterhalten ; diesmal bleibt sie mit ihnen in
Verbindung . Wir finden darin einen weitern Grund zu der in der Zeitlage beruhenden Erwartung , daß wir die zweite
Probe eben so glücklich bestehen werden , wie wir die erste bestanden haben .

Karlsruhe , den 10 . Februar 1816 .
Der Herausgeber der LandtagSzeitung

Karl Mathy , Bürger und Buchhändler.

Motion des Abg . Welte , die Modifikation der Erb -

und Schupflehen betreffend .

Meine Herren !

In einem Staate , in welchem , wie in unserm Großher¬
zogthum , der Ackerbau und die Viehzucht den größern
Tbeil deS Erwerbes und ReichthumS auSmachen , ist die
Freiheit deS Grundeigenlhums die Hauptgrundlage des
Wohlstandes deS VolkcS ; denn durch diese Freiheit ist der
Grundbesitzer nicht nur in die Lage gesetzt , über seinen

Grund und Boden zu jeder Zeit zu verfügen oder ihn
jeder beliebigen und bessern Cultivirung zu unterwerfen ,
und dadurch dessen Ertrag zu erhöhen , sondern eS liegt
für ihn darin , daß er als freier Eigcnthümer von jeder
bessern Cultivirung den Nutzen für sich allein zu ziehen
hat , auch ein ganz natürlicher Sporn für ihn , fiinem
Grund und Boden durch Arbeit und Aufwendung größerer
Culturkosten die möglich giößte Ertragsfähigkeit zu geben .

Aber nicht nur in dieser ökonomischen Beziehung ist die

Freiheit deS Grundeigenthums von großem Werthe , sie ist
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es auch in moralischer und politischer Beziehung , weil der
freiere Grundbesitz an und für fick daS Gefühl der Selbst¬
ständigkeit erhöht , und durch die Förderung des materiellen
Wohlstandes auch die Mittel zu einer bessern Ausbildung
des Volkes gewährt .

Bon dieser Ansicht ausgehend , haben die Kammern sich
schon früher mit der Negierung über mehrere Gesetze ver¬
einbart , welche das Grundcigeiithum von dem Drucke ver¬
schiedener Lasten , wie der Frohndcn , Zehnten , Gülten ,
DriitelSpflichtigkeitcn u . s. w . entfesselt haben , oder doch
den Grundeigenthümern die Ablösung dieser Lasten leicht
möglich machen .

Allein noch ist in unserm Großhcrzogthum ein sehr gro¬
sser Theil des Grund und Bodens kein freies, , sondern ein
sehr beschränktes und unvollkommenes Eigenthum ; es ist
dies all das liegende Gut , das sich noch im Lehenver -
bande befindet , dessen Auflösung der Zweck meines Vor¬
trages ist .

Das Wesen dieses LehenverbandeS beruht im Allgemei¬
nen darauf :

1 . Daß der Besitzer eines Gutes nur ' «in Genußrecht
oder Nutzeigenthum an dem Gute hat , während einem an¬
dern , nämlich dem Lehenherrn , das Obcreigcnthum hieran
zusteht .

Das Recht des Lehenbesitzcrs ist dann entweder rin sol¬
ches , welches sich auf die Wittwe und Erben des jeweili¬
gen Besitzers in verschiedener Ausdehnung vererbt , oder
eS ist nur auf die Lebenszeit eines Besitzers gegeben .

Die Lehengüter der letzteren Art heißt man Schupflehcn
im eigentlichen Sinne , oder Todbestände , während zu den
Lehen der erster » Art die Eidlehen und nunmehr auch
diejenigen Schupflehen gehören , welche nach Maßgabe des
Gesetzes vom 15 . November 1833 auch an die Wittwe ,
Abkömmlinge oder andere Verwandte dcS letzten Besitzers
verliehen werden müssen .

2 . Eine weitere wesentliche Eigenschaft des LehenverbandeS
besteht darin , daß der Lehenhcrr oder Obereigenthümer bei
den Lehen , woran den Besitzern ein erbliches Nutzeigenthum
zusteht , in jeweiligen BesitzveränderungSfällcn , d . i . wenn
daS Lehengut durch Veräußerung oder Tedfall in eine
andere Hand übergeht , von dem neuen Besitzer oder Er¬
werber des Gutes die Anerkennung seines ObereigenthLinS
und die Entrichtung einer in gewissen Prvcenten dcS Gnts -
werthes bestehenden Abgabe unter dem Namen Ehrschatz
oder Handlohn verlangen kann , und

3 . daß der Besitzer deS LehcnguteS solches ohne Ein¬
willigung dcS Lehenherrn weder veräußern , noch verpfänden
darf , und diese Einwilligung auch bei der Vornahme solcher

Veränderungen deS GuteS einholen muß , welche dessen
BenußungSform betreffen , wenn sie gleich nur eine bessere
Genießbarkeit des GuteS bezwecken .

In den meisten Fällen des LehenverbandeS hat derLehen -
bcsitzer dann auch noch für den Genuß deS GuteS eine all¬
jährliche Abgabe ( Canon ) in Geld oder Erzeugnissen an
den Lehenherrn zu entrichten .

Schon aus der Anfühlung dieser Eigenschaften oder Merk¬
male des LehenverbandeS läßt sich entnehmen , daß die Lehen -
bcsitzer sich in einer sehr abhängigen und gedrückten Lage
befinden . ES crgiedt sich dieses aber noch mehr , wenn man
den Lehenverband oder die darin begründeten Rechte und
Verbindlichkeiten in der wirklichen Ausübung betrachtet .

Es kommen nämlich die Lchenbcsitzer nicht selten in die
Lage , das Lchengut ganz oder theilweise zu veräußern »
oder dasselbe für ein Geldanlehen zu verpfänden , um ihr
Gewerbe besser betreiben oder ihr Hauswesen retten zu
können . In dem einen wie in dem anderen Falle ist die
Einwilligung deS Lehenherrn nöthig . Diese Einwilligung
darf zwar in der Regel nicht verweigert werden , außer wenn
das Lehen auf dem Hcimfälle steht , oder auf eine unbe¬
stimmte Zahl Erben lautet , oder wenn eine Zerstückelung
und theilweise Veräußerung eines bestimmten Lchengutes
begehrt wird , dessen Verkeilung früher nicht üblich war ,
oder nach dem Lehenvertrage nicht besonders erlaubt ist.

Allein eS kann der Lchenherr , wenn auch keiner dieser
Ausnahmsfälle vorhanden ist , für die Ertheilung deS Con -
senscS , im Falle nicht durch den Leheuvertrag Vorsorge
getroffen ist , die Zahlung übermäßiger Taren und Con -
sensgeldcr oder andere Vorthcile bedingen , und den Lehen ,
besitzer mit der Eonsensertheilung so lange Hinhalten , bi'S
er in eine gedrücktere Lage versetzt , jene Bedingungen er¬
füllt , oder aber , wenn er deren Rechtmäßigkeit bestreitet ,
durch jahrelanges Proceffiren zu Grunde geht .

Es sind schon Fälle vorgckommen , wo für Ertheilung
deö lehcnherrlichen ConsenseS zum Verkaufe eines GuteS
eine Gebühr von 10 Procent dcS KaufschillingS gefordert
wurde . Ich selbst kenne auS eigener Erfahrung einen Fall ,
wo der Besitzer eines Erblehenguts durch verschiedene Ver¬
hältnisse veranlaßt war , daS Lehengut zu veräußern , von
dem Lehenherrn aber die Einwilligung hiezu nur unter
der Bedingung erhielt , daß er demselben von dem Kauf -
schillinge 10 Proceut alS Consensgeld entrichtete , obwohl
das Lehen ein solches war , zu dessen Veräußerung die Ein¬
willigung nach dem Gesetze nicht verweigert weiden konnte .
Der Lehenbtsipcr wollte sich jedoch zur Zahlung eine » sol¬
chen CvnscnSgeldcs nicht verstehen , und veräußerte daS
Gut ohne Einwilligung deö Lehenherrn . Der Letztere klagte



deßhalb gegen den Käufer des Gutes auf Heimfallerklä -

rung und verwickelte dadurch diesen , sowie den früheren

Lehenbcsitzer in einen Proceß , der etwa 9 Jahre dauerte

und beide Männer mit ihren Familien ruinirt hätte , wenn

nicht die Klage deS Lehenherren wegen ungeschickter Fas¬

sung verworfen worden und während deS langen Prozesses
der Termin zur Erhebung einer neuen Klage abgelaufen wäre .

Ist dagegen einer der Fälle vorhanden , in welchen der

Lehenhcrr die Einwilligung verweigern darf , so ist natür¬

lich der Lehenmann noch übler daran , indem alsdann ,
wenn er in die unglückliche Lage kommt , daS Lehengut
nicht mehr betreiben zu können , oder zu dessen Betriebe
ein Geldanlehen gegen unterpfändliche Versicherung machen
zu müssen , sein Schicksal geradezu von der Abneigung oder

Zuneigung der Lehenherrschaft abhängt .
Insbesondere drückend ist aber in neuerer Zeit die bei

den jeweiligen Besitzveränderungen im Lehengute unter
dem Namen „ Ehrschatz, " „ Handlohn " u . s. w . an den
Lehenherren zu entrichtende Abgabe , und die bei den
erblichen Echupflehen überdies noch einirctende Steigerung
des Canons . Der Ehrschatz oder Handivhn ist nämlich
keine festbestimmte Abgabe , sondern besteht in gewissen
Prvcenten , nämlich in zwei , vier , s ünf , ja öfters in
zehn Prvcenten deS GutSwerthes , und steigt oder fällt ,
je nach dem Steigen oder Fallen dieses Werihrs . Nun ist
seit ungefähr 30 Jahren der Werth des GrundeigenlhumS
fortwährend gestiegen , so daß ein Gut , welches vor etwa
20 oder 30 Jahren auf 4000 bis 5000 Gulden gewerihct
wurde , jetzt um 20,000 dis 25,000 Gulden verkauft wird .
In gleichem Verhältnisse sind auch bei den Vermögens -
thcilungen die Tarativnen der Güter gestiegen .

Wenn daher früher der Ehrschay zu lOProc . gerechnet ,
von einem solchen Gute 400 bis 500 Gulden betrug , so
beträgt derselbe jetzt 2,000 biö 2,500 Gulden , ungeachtet
der Ertrag deS Gutes , wenn man die gestiegenen Arbeits¬
löhne berücksichtiget , sich wenig oder gar nicht erhobt hat .
Es ist aber nicht nur in Folge deS erhöhten GutSwerthes
eine Steigerung deS Ehrschatzes eingelreten , sondern es
kommen jetzt auch die Fälle der Besttzveränderungen viel
häufiger vor , als früher . Die zunehmende Bevölkerung ,
der größere Verkehr und die öfteren Verschuldungen der
Landleute , die bei größeren LehengutSbcsitzern oft gerade
in Folge der gestiegenen Gütertar .Uionen und der deßhalb
an ihre Geschwister zu zahlenden größeren AuSlösungS -
summen eintreten , haben auf den Wechsel der Güter be¬
deutend eingcwirkt , so daß nunm . hr im Laufe eineS Zeit¬
raumes von 30 Jahren in Bezug auf ein lehenpfltchiigeS
Gut sechs biö zehn Besttzveränderungen , theilS durch Erb¬

folge und Vermögensübergabe , theilö durch Kauf - und
andere Verträge vor sich gehen können . In einem solchen
Falle erschöpft dann der Ehrschatz allein innerhalb dreißig
Jahren den ganzen Werth deS LehenguteS , und wenn
man hiezu noch die Confensgelder , Lehenbriefstaren und
die jährlichen Zinsabgaben , welche der Lehenhcrr nebenher
zu beziehen hat , in Rechnung bringt , so bleibt für den
Lebenbesitzer nichS als höchstens ein kärglicher Lohn für die
mühsame Arbeit der Cultur des Bodens übrig . Zwar ist
durch das neue Landrecht im Art . 1831 b . . h . vorgeschrie¬
ben , daß bei der Veräußerung eines Erbbestandgutes an
einen nicht Erbberechtigten , ver Handlohn oder Ehrschatz
nicht höher als auf zwei Procente des KauföwertheS gesttzr
werden dürfe . — Allein die Lehenherren wollen sich die
Anwendung dieser Gesetzesbestimmung auf die Lehen , die
schon vor Einführung des neuen Landrechts entstanden
sind , — und es rühren wohl alle Lehen , mir Ausnahme
weniger , aus der früheren Zeit her — nicht gefallen lassen .
Es bestätigen dieß die auf mehreren Landtagen eingekom -
menen Petitionen . Namentlich sind in den letzten Jahren
aus der Gemeinde Riedöschingen im Fürstenbcrgischen
mehrere Petitionen eingekommen , in welchen hauptsächlich
darüber Beschwerde geführt wird , daß die dortige Standes¬
herrschaft bei jeder Besitzveränderung einen Ehrschatz von
10 Procent beziehe . .

( Schluß folgt )

Karlsruhe , den 10 . Februar . Wir sind aufgefor¬
dert worden , die Petitionen anzuzeigen , welche am 9 .
Februar bei der zweiten Kammer einlicfen und übergeben
werden sollten . ES sind folgende :

1 . Petitionen gegen die Motion des Abg . Zittel .
Von 161 Bürgern von Bräunlingen , vieler Bürger

von Iptingen , von Reichenau - Oberztll ( 61 Unterschriften )
Sauldorf . Roth , Menningen und LeutiSbofen , aus Kirch¬
hofen ( 289 Unterschriften ) , Offnadingen ( 23 ) , Norsingen
( 88 ) , Krozingen ( 187 ) , Ehrenstetten ( 350 ) , Weingarten
( 162 ) , Ochnshach ( 210 ) , Ettenheim ( 473 ) , Pfäffenroth
( 126 ) , Spielberg ( 72 ) , Burbach ( 75 ) , Speffarth von
Gemeinderath und BürgcrauSschuß unterzeichnet , Schönau ,
Strümpfelbrunu ( unterzeichnet vom Stiftungsvvrstand ) ,
Mahlberg ( 31 ) , Odcnheim ( 326 ) , Baierthal ( 48 ), Eschel¬
bach , Eisenthal ( 205 ) , Heiligenkreuzsteinach ( 130 ), Schöll -
brunn ( unterzeichnet von Gemeinderath und Ausschuß ),
Jlvcöheim , Bermatingen ( 184 ) , Obrrhaufen (333 ) , Her -
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bolzheim (320) , Kenzingen (379 ) , Oberndorf, Rothcnfels,
Bischweier, Kippenheim ( 185 ), Selbach , (Gemeindcrath u .
Ausschuß) Oberrolh (Gemeinderath und Ausschuß),Hörden
(Gemeinderathund Ausschuß) , Lautenbach, Hilpertsau , Beu¬
ern , Balg , Eberstcinbnrg , Muggensturm, Bietigheim ,
Nauenthal , Nohrdorf , Sk . Georgen , Wendlingen und
Ufhausen (379) , Göggingen , Worndorf (64) , Buchheim
( 108) , Leibertingen und Langenfeld ( 109) , Kreenhein -
stctten (48) , Krumbach (31 ) , Dietingen (76 ) , Stetten
a . k. M . , Neustadt ( 198 ) , Pülfringen , Biengen , Sche-
lingen (80) , Reuthe ( 124) , Holchausen , WachShurst ,
Ober- und Untermünsterlhal , Bierthälcr (58) , Jmpfingen
(89) , Giffighcim ( 153) , Ditkigheim ( 164) , Ohlsbach
(162) , Zell ( 173) , Unterbarmersbach (215 ) , Entersbach
(74), Schweibach (64 ), Ichenheim ( 173) , Prinzbach ( 69),
Reichenbach und Kuhbach ( 108) , Kchönberg (42) , Schul¬
tern ( 136), Graßwcier ( 121 ) , Reichenbach ( 115) , Weier
(97) , Erfeld , Dornberg , Rutschberg und Vollme rsdorf
(36 ) , Bretzingen ( 125) , Hardheim ( 190 ) , Schweinberg
( 152) , Stcinfurt (26 ) , Hornbach (48) , Rippberg ( 105 ) ,
Bitte des Dekans Seitz zu Hilsbach im Namen der Ge¬
meinden Hilsbach , Elsen ; und Weiler.

2 . Zur Unterstützung der Motion deS Abg . Zittel .
Bitte vieler Bürger von Vöhrenbach um Gewährung

der Religionsfreiheit.
Petition an die zweite Kammer (verfaßt von dem Geh .

Kirchenrath PauluS ) unterzeichnet von 120 Einwohnern
von Leutershausen und 51 Einwohnern von Rippenweier
„um Religionsfreiheit . "

Petition aus der Stadt Baden mit vielen Unterschriften .
Bitten von 103 Bürgern zu Möskirch (durch Auflegung

im Gemeindehaus zu Stande gebracht) , von 300 Ein¬
wohnern von Kehl , von 19 Bürgern von WieSloch , von
dem Gemeinderath und Ausschuß von Offenburg , um
kräftige Unterstützung der Zittel'schcn Motion .

3. In andern Betreffen .
Bitten , von 27 AmtSactuaren um Reorganisation des

ActuariatSwesens .
Bitten der israelitischen Einwohner von RheinbischosS-

heim, Rastadt und Gailingen um Gleichstellung mit ihren
christlichen Mitbürgern .

Bitte des Thierarzt Römmele von SinSheim um ein
besseres WabrschaftSgefetz.

Bitte der Gemeinde Dertingen , daß die Straße von
Dertingen bis an die baicrifche Gränze in den Straßen-
verband ausgenommen werde.

Bitte des LehrcrS Stulz von Keppenbach, Aufhebung
der Eidesformel für die Lehrer betreffend .

Bitte vieler Einwohner von Vöhrenbach zur Unterstützung
des Antrags des Abg . Welcher auf Erfassung einer
Adresse , in welcher auf die Gefahren deS bisherigen mi¬
nisteriellen Systems hingewiesen wird.

Folgendes Schreiben ist uns zugekommen , welches wir
hiermit veröffentlichen.

„An die Redaction der LandtagSzeitung .
„In Nr . 58 der LandtagSzeitung befindet sich folgende

Stelle :
„Petition der katholischen Gemeinde Efringen mit 200

Unterschriften gegen die Motion des Abg. Zittel."
„ Im ganzen Großherzogthum Baden gibt cS nur einen

einzigen Ort , der den Namen Efringen führt und rein
protestantisch ist ."

„Der Unterzeichnete Gemeinderath verbittet sich NamenS
der Gemeinde alles Ernstes , die Ehre der Autorschaft der
obbesagten Petition und ersucht die Redaction zu Berich¬
tigung dieses JrrthumS und zur Steuer der Wahrheit jene
unwahre Angabe zurückzunehmen , durch Aufnahme dieser
unserer Erklärung in Ihr Blatt . "

„Wir sind gewohnt , unsere Zeit besser anzuwenden , als
mit Abfassung und Unterschreiben von Petitionen in dem
Sinne wie die obbesagte."

„ Es ist schon mehr als eine Petition hier unterzeichnet
worden , allein in dem Sinn , wie eö eine Gemeinde thun
kann , die der Majorität unserer zweiten Kammer ihre
Verehrung zollt und ihren Beschlüssen zustimmt ."

„Sollte unserm gerechten Begehren von der obigen Re-
daction nickt entsprochen werden , so wären wir genöthigt ,
eine Ehrenkränkungöklage einzulciten . "

Efringen , den 3 . Februar 1846 .
Der Gemeinderath.
E n d e r l i n , Bürgermeister,
Gräsling , Gemeinderath.
E st l i n b a u m , Gemeinderath,
Friedrich Däublin , Gemeinderath ,
Christian Langgut !) , Rathschreiber .

Der Name jener pctiiionirendcn Gemeinde ist allerdings
in Nr. 58 , Seite 235 , Spalte 1 , Zeile 7 v . O. unrichtig
angegeben und sollte Ebringen heißen .

Die Redaction.
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